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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Dienstsitz Berlin, 11055 Berlin

Mitglied des Deutschen Bundestages 
Herrn Manfred Schiller 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin

Ihre schriftliche Frage Nr. 2/076 vom 05.02.2025

Berlin, 13.02.2025

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Frage: 
„Wie wird die Bundesregierung die zugesagte Syrien-Hilfe 
über 60 Mio. Euro evaluieren, und kann die Bundesregierung konkret 
nachvollziehen, wie viel Geld dieser Summe für Verwaltung, 
Vergütungen oder Kosten der Durchführung bei den diversen 
begünstigten Nichtregierungsorganisationen verbraucht wird.“

beantworte ich wie folgt: 
Alle Vorhaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) werden gemäß der „Leitlinien 
für die Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit des BMZ“ 
evaluiert (https://www.bmz.de/de/ministerium/evaluierung). Die 
exakten Kostenverteilungen für Verwaltung, Vergütungen oder Kosten 
der Durchführung bei den begünstigten Nichtregierungsorganisationen 
können erst nach Abschluss der Projekte ermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Niels Annen, MdB 
Parlamentarischer Staatssekretär

 

 

 

 




